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Vorwort 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist Deutschlands 
beliebteste Rechtsform – es gibt (im Jahr 2020) fast 765.000 Kapi- 
talgesellschaften in Deutschland, von „ganz klein“ bis „ganz groß“. 
Auch die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft  (UG) er-
freut sich zunehmender Beliebtheit unter den Gründern.1 Dabei ist 
sie – sieht man von den Kapitalvorschriften und den Einschränkun-
gen bei der Gewinnverwendung ab – nichts anderes als eine „ganz 
gewöhnliche“ GmbH. Auf mögliche Sonderregelungen wird im Fol-
genden aufmerksam gemacht. 

Wenn schon selbstständig, dann mit beschränkter Haftung – darü-
ber sind sich die meisten Gründer und Umgründer einig. Schließ-
lich soll das erworbene Privatvermögen vor Gläubigerzugriff ge-
schützt werden, wenn es geschäftlich einmal nicht (mehr) so laufen 
sollte wie erhofft. Auch zur weitsichtigen Vorbereitung der Unter-
nehmensnachfolge kann die Umwandlung in eine GmbH sinnvoll 
sein. 

Neben dem zunächst bestechenden Vorteil der Haftungsbeschrän-
kung auf das Gesellschaftsvermögen winken bei einer GmbH auch 
steuerliche Vorteile: Das Entgelt und die Altersversorgung (auch) 
des Gesellschafter-Geschäftsführers sind abziehbare Betriebsaus-
gaben und mindern die zu zahlende Körperschaft- und Gewerbe-
steuer bei der GmbH. Das alles sind Dinge, von denen Einzelun-
ternehmer oder tätige Personengesellschafter in OHG oder KG nur 
träumen können – außer sie optieren zur Körperschaftsteuer, was 
seit Januar 2022 möglich ist. 

Ob neu gegründet oder umgewandelt, ob GmbH oder haftungs-
beschränkte UG: Niemand sollte die gesetzlichen Vorschriften 
über die Rechtsform und die sich daraus ergebenden Pflichten der 
Geschäftsführer auf die leichte Schulter nehmen. Das selbst dann 
nicht, wenn er alleiniger Gesellschafter ist oder die Geschäftsan-

1	 In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel  
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich  
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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teile in reiner Familienhand sind. Anders ausgedrückt: Mit der 
GmbH-Geschäftsführung halsen Sie sich viele Probleme auf, die 
sie vorher weder kannten noch kennen mussten. Die wichtigsten 
davon wurden hier dargelegt – die Aufzählungen sind aber keines-
wegs abschließend. Dafür sorgen auch die Gerichte mit einer im-
mer schärfer werdenden Rechtsprechung. 

1.	 Bestellt und angestellt:  
So werden Sie GmbH-Geschäftsführer 

Zum GmbH-Geschäftsführer wird man in der Regel von der Ge-
sellschafterversammlung bestellt. Die Gesellschafterversammlung 
kann aber auch ein anderes Gremium mit der Bestellung beauftra-
gen. Teilweise wird diese Kompetenz bereits in der Satzung auf ein 
anderes Gremium, z. B. einen Aufsichts- oder Beirat, übertragen. 

Die Bestellung wird ins Handelsregister eingetragen. Damit ent-
faltet sie Außenwirkung: Ihre Bestellung wird öffentlich. Und die 
Öffentlichkeit darf dann darauf vertrauen, dass Sie als der eingetra-
gene Geschäftsführer sich um die Erfüllung der gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Pflichten der GmbH kümmern. Dazu sind Sie 
verpflichtet, und zwar auch dann, wenn in Ihrem Anstellungsver-
trag kein „Sterbenswörtchen“ über solche Verpflichtungen verlo-
ren wird. Denn das ist Ihre gesetzlich normierte Pflicht. 

Wie ein GmbH-Geschäftsführer für „seine“ GmbH handeln darf, 
wird durch die Vertretungsberechtigung geregelt. Die Vertretungs-
berechtigung wird ins Handelsregister eingetragen. Was dort steht 
gilt – gleichgültig, was Sie intern mit Gesellschaftern oder anderen 
Geschäftsführern verabredet haben. Sie können einmal zum Allein- 
Geschäftsführer bestellt werden. Dann dürfen Sie alleine, ohne eine 
weitere Person, die GmbH rechtswirksam vertreten. Die von Ihnen 
geschlossenen Verträge gelten, Ihre Rechtshandlungen sind wirk-
sam. Wenn Sie dagegen gesamtvertretungsberechtigt sind, können 
Sie die GmbH entweder nur mit einem oder mehreren anderen 
Geschäftsführern (echte Gesamtvertretung) oder zusammen mit 
einem Prokuristen (unechte Gesamtvertretung) vertreten. Machen 
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Sie Geschäfte, die nicht von Ihrer Vertretungsbefugnis gedeckt 
sind, werden diese erst gültig, wenn die GmbH sie genehmigt. Für 
mögliche Schäden, die der GmbH durch Ihren „Übereifer“ entste-
hen, haften Sie persönlich.

Zwingende Aufgaben eines bestellten Geschäftsführers sind die: 

	� organschaftliche Vertretung der Gesellschaft. Für alle Geschäfte 
und Handlungen ist der Geschäftsführer (= Organ) Ansprech-
partner und handlungsbefähigte Person – sonst niemand, auch 
kein Gesellschafter (Ausnahme: er ist gleichzeitig Geschäftsfüh-
rer),

	� Pflicht zur handelsrechtlichen Buchführung und Jahresab-
schlusserstellung,

	� Einberufung der Gesellschafterversammlung – nicht nur der or-
dentlichen, sondern auch der möglichen außerordentlichen,

	� Pflicht, die Steuern richtig zu berechnen, pünktlich und vollstän-
dig abzuführen. Diese Pflicht betrifft zwar alle Steuern, aber Sie 
sollten v. a. die Lohn- und die Umsatzsteuer im Auge behalten. 
Bei Fehlern in diesem Bereich haften Sie persönlich,

	� Pflicht, Sozialversicherungsbeiträge für Mitarbeiter – und falls 
abhängig beschäftigt auch für das eigene Gehalt – richtig zu be-
rechnen, pünktlich und vollständig mit Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmeranteilen abzuführen. Leisten Sie sich hier Fehler, haften 
Sie zumindest für die Arbeitnehmerbeiträge persönlich,

	� Anmeldungen zum Handelsregister,

	� Überwachung und ggf. Berichtigung der eingereichten Gesell-
schafterliste,

	� Erhaltung des Stammkapitals (gezeichnetes Kapital),

	� Zuführung zur Zwangsrücklage bei der haftungsbeschränkten 
Unternehmergesellschaft (UG).

Mit der Bestellung ist kein Entgeltanspruch des Geschäftsführers 
verbunden. Es besteht lediglich Anspruch auf Auslagenersatz nach 
§ 670 BGB. 
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nichts, wenn die Geschäftsführer untereinander eine Arbeitstei-
lung, z. B. A für das Kaufmännische, B für das Technische und C 
für den Vertrieb, verabredet haben. Ausnahme: Wenn die Ressort- 
aufteilung mit (nachweisbarer) Billigung der Gesellschafter vorge-
nommen wurde und die Ressortverantwortlichkeit so auch ins Han-
delsregister eingetragen wurde. 

Wenn das aber – wie meist – nicht der Fall ist, müssen sich die Ge-
schäftsführer gegenseitig kontrollieren.
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